
  
 
 
 
  
 

 

 

Merkblatt für den Mitarbeiter 
Nr. 1 

 
§ 5 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz 
„Allgemeine Sorgfaltspflichten“ 

 
sog. Jedermannparagraph 

 
 

„Jedermann ist verpflichtet, 
bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen 

auf ein Gewässer 
(auch auf das Grundwasser) 

verbunden sein können, die nach den  
Umständen erforderliche Sorgfalt 

anzuwenden, um nachteilige  
Veränderungen der Gewässereigenschaften 

 zu vermeiden!“ 
 

 


